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§ 5

Verfahren bei Abschluß der Verträge

(1) Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer das 
Vertragsangebot innerhalb eines Monats, vom Tage der 
Entgegennahme der staatlichen Aufgaben an gerechnet, 
zu übersenden. Der Lieferer kann innerhalb der 
gleichen Frist von sich aus dem Besteller ein Vertrags
angebot unterbreiten.

(2) Sollten die staatlichen Aufgaben des nächsten 
Jahres für Häute und Felle zur Leder- oder Pelz
herstellung nicht bis 15. November vorliegen, sind zum 
Zwecke der Vorbereitung der Produktion und einer 
koordinierten Planausarbeitung zwischen dem VEAB 
(tR) Leipzig und den Industriebetrieben vorbereitende 
Verträge für das I. Quartal innerhalb zwei Wochen nach 
Voriiegen der vorläufigen Verteilerpläne des zustän
digen zentralen Organs der staatlichen Verwaltung 
zwischen den Vertragspartnern abzuschließen. Nach 
Vorliegen der endgültigen Planaufgaben bzw. der end
gültigen Verteilerpläne sind die Lieferverträge für das 
gesamte Planjahr abzuschließen.

§ 6

Form und Inhalt der Verträge

(1) Die Lieferverträge sind schriftlich abzuschließen. 
Verbindlich sind die als Anlagen 1 bis 3 zu diesen 
Allgemeinen Lieferbedingungen beigefügten Vertrags
muster.

(2) In die Verträge sind aufzunehmen:

1. die Bezeichnungen der Vertragspartner und die 
Namen ihrer Leiter und die übergeordneten Organe;

2. die Bezeichnungen des Globalvertrages oder der 
Globalvereinbarung, wenn der Liefervertrag auf 
Grund eines Globalvertrages oder einer Globalver
einbarung abgeschlossen wird;

3. die genaue Bezeichnung des Vertragsgegenstandes;

4. die Menge (Gewicht oder Stückzahl),
bei Häuten und Fellen zur Leder- oder Pelzherstel
lung Stückzahlen;

5. a) bei den Verträgen mit Schlachtbetrieben (außer
Geflügel-Schiachtbetrieben):
Bestimmungen über die Qualität, und zwar nur 
in bezug auf Schlachtschäden;

b) bei Verträgen mit Industriebetrieben:
Bestimmungen über die Gewichtsklasse bei 
Rinderhäuten und über Stärken bei Schweine- 

" häuten (schwach, mittel und stark) nach der 
augenblicklich praktischen Handhabung;

6. Bestimmungen über Art und Weise der Ver
packung;

7. Bestimmungen über Preise lind das anzuwendende 
Verrechnungs verfahren;

8. die Liefertermine oder Lieferzeiträume;

9. die Versandbedingungen, insbesondere die Bestim
mung der Transportmittel und die Regelung über 
die Transportkosten und Gefahrtragung;

10. Bestimmungen über die Folgen der Vertragsver- 
; letzung.

§ ^

Liefertermine und -fristen

(1) Die Lieferung der tierischen Rohstoffe — mit Aus
nahme der Häute und Felle zur Lederherstellung — an 
die Industriebetriebe hat von den VEAB (tR) in monat
lichen bzw. kurzfristigeren Teillieferungen zu erfolget^ 
Die Teillieferungsmengen ergeben sich aus dem Effek- 
tiv-Aufkommen der VEAB (tR).

(2) Bei Häuten und Fellen zur Lederherstellung hat 
die Auslieferung der vertraglich festgelegten Monats
mengen nach Vereinbarung zwischen der Verwaltung 
volkseigener Erfassungs- und Aufkaufbetriebe für 
tierische Rohstoffe (VVEAB [tR]) und dem zuständigen 
zentralen Organ der staatlichen Verwaltung, unter Be
rücksichtigung der Produktionsauflaged der Industrie
betriebe in den entsprechenden Gattungen, Gewichts
klassen, Stärken, Güteklassen und Preisanfallgebieten 
zu erfolgen. Diese Vereinbarungen sind Bestandteil der 
Verträge.

(3) Schlachtbetriebe (außer Geflügel-Schlachtbetriebe) 
haben die tierischen Rohstoffe an die VEAB (tR) zu 
den in den für den Vertragszeitraum gültigen Abliefe
rungsbestimmungen festgelegten Terminen zu liefern.

(4) Geflügel-Schlachtbetriebe haben den VEAB (tR) 
Rohfedern monatlich bzw. in kurzfristigeren Zeit
abständen auszuliefern.

§ 8

V ersanddisposit ionen

Der Besteller hat dem Lieferer die Versanddisposi
tionen bei Vertragsabschluß spätestens vier Wochen vor 
Beginn des Liefermonats bzw. -quartals bekanntzu
geben. Bei Tierhaaren sind die Versanddispositionen 
vom Besteller innerhalb drei Werktagen nach Erhalt 
der Bestandsmeldung des VEAB (tR) Leipzig (getrennt 
nach Sorten) dem mit der Lieferung beauftragten 
VEAB (tR) zu übergeben.

§ 9

Gütebestimmungen

(1) Für alle tierischen Rohstoffe, außer Schafwolle, 
Häuten und Fellen zur Lederherstellung, gelten die 
festgelegten Gütebestimmungen.

(2) Für Schafwolle, Häute und Felle zur Leder
herstellung gelten die in der Anlage 4 bzw. 5 fest
gesetzten Gütebestimmungen und Klassifizierungsvor
schriften.

(3) Tierische Rohstoffe gelten als qualitätsgerecht, 
wenn sie entsprechend den in den Absätzen I und 2 
festgelegten Gütebestimmungen geliefert werden,

(4) In den Verträgen zwischen dem VEAB (tR) Leipzig 
und den Industriebetrieben oder den VEAB" (tR) sowie 
in den Verträgen zwischen Geflügel-Schlachtbetrieben 
und VEAB (tR) sind keine Bestimmungen über be
stimmte Güteklassen aufzunehmen. Die Gütebestim
mungen laut den Absätzen 1 und 2 gelten als Ab
rechnungsgrundlage.


